
Landtag Rheinland-Pfalz 
(IV. Wahlperiode) 

Drucksachen Abteilung n 

Nr. 496 

Regierungsvorlage 

Entwurf 

Landesgesetz 
über die öffentlichen Mittelschulen 

(Realschulgesetz - Rea.lSchG -) 

Vom .......... 1962 

Der Landtag von Rheinland-Pfalz hat das folgende Gese4_ beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

Abschnitt 1 

Allremelnes 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die staatlichen und die kommunalen Mittelschulen 
(öffentliche Mittelschulen). 

§ 2 

Begriff und Rechtscharakter 

(1) Die Schulgattung Mittelschule umfaßt als einzigen Schultyp die Real
schule. Die Realschule baut auf dem vierten Schuljahr der Volksschule auf 
und schließt mit dem zehnten Schuljahr ab. Sie vermittelt eine über die 
Volksschule hinausgehende Allgemeinbildung. 

(2) Versuchsschulen, die in ihrer Organisationsform von Absatz 1 ab
w~lchen, können vom Minister für Unterricht und Kultus zugelassen 
werden. 

(3) Die öffentlichen Realschulen sind nichtrechtsfähige Anstalten des 
öffentlichen Rechts. 

§ 3 

Staatliche und kommunale Schulen 

Die Realschulen sind staatliche Schulen, wenn die Lehrer im Dienst des 
Landes stehen. Sie sind kommunale Schulen, wenn die Lehrer im Dienst 
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder eines Zweckverbandes 
stehen. 

§ 4 

Schulträger 

(1) Schulträger der Realschulen können Gemeinden, Gemeindeverbände 
und Zweckverbände sein. 

{2) Die Schulträger stellen den Sachbedarf bereit und tragen die Sach
kosten (§ 14 Abs. 1). 

§ 5 
Bezeichnung der Schulen 

Jede Realschule muß neben der Bezeichnung Realschule als Zusatz die 
Schulgattungsbezeichnung Mittelschule führen. Außerdem muß sich nus 
der Bezeichnung ergeben, daß es sich um eine öffentliche Schule handelt. 
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§ 6 

Lehrer 

( l) Ha L1ptamtlicher oder hauptberuflicher Lehrer an einer Realschule ka m, 
nur werden, wer nach den Laufbahnvorschriften in Rheinland-Pfalz d1e 
An.-tellungsfähigkcit für den Realschuldienst besitzt. Der Minister für 
Untprricht und Kultus kann im Bedal"fsfall auch andere Lehrer für den 
Realsch•1l<lienst zuli:issen. wenn zu erwarten ist, daß diese Lehrer die An
stellungsfähigkeit für den Realschuldienst innerhalb eines angemessenen 
Z~ilraumes erwerben. Dfo Lehrer sind in der Regel in das Beamtenver
\·'<'rhältnis ;,;u berufen. 

(~) Sowei t haupt<lmtliche oder hauptberufliche Lehrer zur ~rleilung des 
Unterrichts nirot ausreid1end vorhanden sind oder die Beschäftigung 
hauptberuflicher Lehrer aus schulorganisatoriscl1~11 Gründen nicht zweck
mäfüg ist. können m~henamtliche oder nebenberufliche Lehrer bti.cliäfligt 
werden. 

(3) Lehrer, die Religionsunterricht erteilen, •bedürfen zusätzlich der Be
vollmächtigung durch die Kin:hen ode,: Religionsgemeinschaften. 

t4l Die Religionslehrer können auch im Gestellungsvertrag bereitgestellt 
werden. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften können mit Geneh
migung des Ministers für Unterricht und Kultus hauptberuflichen Lehrern, 
die auf Grund eines Gestellungsvertrags den Religionsunterricht erteilen 
und die Anstellungsfähigkeit für den Realschuldienst besitzen, für die 
Dauer ihrer Tätigkeit an einer öffentlichen Realschule die Führung einer 
der Amtsbe7.t>i<'hnung der vergleichbaren Lehrer entsprechenden Bezeich
nung mit dem Zusatz „ im Kirchendienst" gestatten. Die r'ührung der 
jeweiligen Bezeichnung kann dem Lehrer frühestens zu dem Zeitpunkt 
ge~tattet werden, in dem er im öffentlichen Schuldiern;t zur Einstellung. 
Anstellung oder Beförder ung heranstehen würde. Ein Recht auf eine ent
,;µrechende Verwendung bei Übernahme in den öffentlichen Dienst wil'd 
dadurch nicht. begründet. 

§ 7 

Leiter 

(l) Zum Leitet· einer Realschule kann nur bestellt weroen, wer sich als 
Lehrer im Realschtildienr.t bewährt hat. 

Die Leiter hab':'n in Klas~en ihrer Schule Unterricht zu erteilen. 

(2 1 Die Stellen der Leiter sind vor der Besetzung auszuschreiben. 

§ 8 

Schulstellen 

Die Zahl der zur Decku ng des normalen Unterrichtsbedarfs e rforderlichen 
Schulstellen wird unter Zugrundelegung der Schülerzahl der eiru:elmin 
Schule, der Klassenmeßzahl, der nach der Stundentafel zu erteilenden 
wöchentlichen Unterrichtsstunden und der Pflichtstundenzahl der Lehrer 
errechnet. 

§ 9 

Schulaufsicht 

(1) Die Realschulen unterstehen der staatlichen Schulaufsicht. Die Schu1-
,~ufsicht umfaßt die Ordnung, Leitung, Förderung und Überwachung del' 
Realschulen. 

!2) Schulaufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung. 

(3) Oberste Schulaufsichtsbehörde i~t der Minister für Unterricht und 
Kultus. 

(4} Der Minister für Unterricht und Kultus erläßt für die Realschulen 
die im einzelnen erforderlichen Oronungen und Richtlinien, insbesondere 
die Schulordnunv,, die Zeugnis- und Versetzungsutdnung, die Dienstord
nung für Schulleiter und Lehrer sowie die Konferenzordnung. Die Lehr
pläne für den Religionsunterricht werden im Einvernehmen mit der be
tl'ef fenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erlassen. 

(5) In der Schulordnung ist insbesondere zu regeln, unter welchen Vor
aussetzung'c'n ein Schüler von der Schule verwiesen oder von aJlen Real
schulen des Landes ausgeschlossen werde n kann. 
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Abteilung 1I 

Abschnitt II 

Staatliche Realschulen 

§ 10 
Grundsatz 

Das L,rnd, die Gemeinden und die Gemeindeverbände wirken bei ·der Er
richtung, Unterhaltung und Förderung der staatlichen Realschulen zusam
men. Die Mitwirkung der Gemeinden und Gemeindeverbände ist Pflicht
aufgabe der Selbstverwaltung. 

§ ll 
Schulorganisation 

(1) Die staatlichen Realschulen werden dem schulischen Bedürfnis ent
sprechend mit Zustimmung des Schulträgers errichtet oder aufgehoben; 
ist der Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, ein Amt oder ein 
Zweckverband, so ist auch die Zustimmung des Landkreises erforderlich. 
Verweigert der Schulträger oder der Landkreis die Zustimmung, nachdem 
der Minister für Unterricht und Kultus das schulische Bedürfnis festge
stellt hat, so entscheidet die Landesregierung über die Errichtung oder 
Aufhebung der Realschulen. Die Schulaufsichtsbehörde trifft die Organi
sationsmaßnahmen. 

(2) Als Errichtung einer $chule ist auch ihre Teilung in mehrere selb
ständige Schulen und die dauernde Zusammenlegung mehrerer selbstän
ger Schulen zu einer Schule zu behandeln. 

(3) Über die Einrichtung oder Aufhebung von Parallelklassen entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde. 

§ 12 
Bereitstellung der Lehl'er 

(l) Das Land stellt für die staatlichen Realschulen die Lehrer bereit und 
trägt die Personalkosten (§ 13). 

(2) Die Leiter sind im Benehmen mit dem Schulträger zu bestellen. 

§ 13 

Personalkosten 

Personalkosten sind die Aufwendungen für die 
a) Dienstbezüge der im Beamten- und Angestelltenverhältnis beschäftigten 

Lehrer sowie für Vertretungen; 
b) Vergütungen für nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterr icht; 
c) Versorgungsbezüge, Versorgungskassen bei träge, Unterhalts bei träge, 

Übergangsgelder un~ Abfindungen; 
d) Beihilfen und Unterstützungen; 
e) Trennungsentschädigungen und Beschäftigungsvergütungen; 
f) Reisekosten und Umzugskosten; 

g) Zuschüsse an Lehrer bei Schulwanderungen, Lehrfahrten, .Schulland
heimaufenthalten und sonstigen Schulveranstaltungen; 

h) Sozialversicherung und zusätzliche Altersversorgung de r Lehrer im 
Angestelltenverhältnis; 

i) Wiederholungsuntersuchungen der Lehrer, auch der nebenamtlich und 
nebenbct·uClich beschäftigten, und der zur Vorbereitung au! den Beruf 
des Lehrers in Schulen tätigen Personen gemäß § 47 Abs. 1 des Bun
desseuchengesetzes; . 

k) r'ortbildung der Lehrer. 

§ 14 

Sachkosten 

(1) Die vom Schulträger zu tragenden Sachkosten sind alle Kosten, die 
nicht Personalkosten nach § 13 sind, insbesondere die Aufwendungen für 
die 
a) Bereitstellung und laufende Unterhaltung der erforderlichen Schulge

bäude und Schulanlagen, der Hausmeisterdienstwohnungen und gege
benenfalls des Raumbedar(s für die pädagogisch-methodische Aus
bildung der Lehrer; 
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b) Au;;st,_,_\tung mit der für die Schule notwendigen, dem Erzi~hungs- und 
UntE-rrichtszweck angemessenen Einrichtung und deren Iauff>nde Unter
h<11tung; 

cJ fü•sr:haffung, Instandhaltung und Verwaltung der Lehrmittel. Lehrer-. 
S('hüler- und Schülerhilfsbüchereien; 

dJ Gcschäftsbedür{ni;;se del' Schulleitung, des Elternbeirats und der 
Schülermitverwaltung; 

e) Verwaltung dPr Schulgebäude und die Bereitstellung der Schulhaus
rneisttir. de!' Schreibkräfte und des Verwaltungspersonals; 

l' Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulanlagen, insbesondere für 
Heizung, Beleuchtung. Reinigung, Energie-, Gas- und Wasserversor
gung, Kanalisation, Kaminreinigung, Straßenreinigung und Mi.illabfut;r; 

g) Schulgesundheitspflege einschließlich der Wiederholungsuntersuchungen 
der Schulbediensteten gemäß § 47 Abs. 1 des Bundesseuchengesetzes 
mit Ausnahme der Aufwendungen gemäß § 13 Buchst. i: 

h,1 Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler. 

1 ~} ~:rrordert bei der Schule einer kreisangehörigen Gemeinde. eines Amte~ 
oder eines Zweckverbandes der Anteil der Schüler, die ihren Wohnsitz 
nicht im Gebiet des Schulträgers haben, die Führung von Parallelkla~<:Pn, 
so hat der Landkreis den Anteil der Sachkosten zu erstatten. der der 
Z,1hl ~olcher Parallelklassen zu der Gesamtklassenzahl entspricht. Die 
Kosten für die Bereitstellung des für schulische Zwecke erforderlichen 
Grund und Bodens einschließlich der Erschließungskosten und die Sach
kosten, an denen sich der Landkreis gemäß § 17 Abs. 3 beteitigt, bleiben 
dabl'i außer Ansatz. 

(:i) Der Minister für Unterricht und Kultus erläßt im Einvei·nehmen mii 
dem Minister des Innern und dem Minister der Finanzen Richtlinien über 
cüm Umfang der Bereitstellung der Schulgebäude und Schulanla~en sowie 
über die Einridüung der Schulräume und die Ausstattung der Schulen 
mit Lehrmitteln und Büchereien. 

(4) Über die Benutzung der Schulgebäude und Schulanlagen für außer
schufü;che Zwecke entscheidet der Schulträger im Einvernehmen mit dem 
Sebulleiter. 

§ 15 
SchulgeldausfRll 

I-'ür staatllchc Realschulen wird der Schulgeldausfall nicht erstattet. § 2 
des Landesgesetzes über Schulgeldfreiheit vom 29. Dezember 1961 (GVB1. 
S. 2';iJ) findet keine Anwendung. 

§ 16 
Baugenehmigung 

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden und Schulanlagen 
bedürfen der schulaufsichtlichen Genehmigung der Bezirksregierung. Die 
Schulträger haben rechlz.eitig vor Beginn der Baumaßnahmen den Bau
planentwurf mit Kostenvoranschlag, Edäuterungsbericht, Raumprogramm 
und Finanzierungsplan vorzulegen. Keiner Genehmigung bedürfen Bau
maBnahmen, die sich auf die Verwendung der Schulräume und Schulan
lagen nicht erheblich auswirken. 

§ 17 
Bauzuschüsse 

< l) Das Land gewährt den Schulträgern für Neu-, Um- und Erweiterung,,... 
bauten staatlicher Realschulen einen Zuschuß in Höhe von 50 v. H. der 
durch Zuschüsse Dritter nicht gedeckten Baukosten. Das Bauvorhaben 
muf3 schulaufsichtlich genehmigt und die erforderlichen Mittel müssen im 
L,mdeshaushalt bereitgestellt sein. 

!~) Das Land kann darüber hinaus Baukostenzuschüsse nach Maßgabe 
der Haushaltsmittel bis zu insgesamt 80 v. H. der Baukosten gewähren, 
wenn däs Bauvorhaben eine verhältnismäßig zu hohe Belai:tung des 
Schulträgers darstPllt . 
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Abteilung ll 

(3) Die Landkreise sind verpflichtet, ihren kreisangehörigen Gemeinden, 
Ämtern und Zweckverbänden, die Schulträger einer staatlichen Realschule 
sind, Zuschüsse zu den Baukosten (Absatz 1) zu gewähren. Die Zuschüsse 
bdragcn die Hälfte der durch die Baukostenzuschüs~e des Landes oder 
son~tiger Dritter nicht gedeckten Baukosten. 

(4) Zuschüsse von L.mdkreisen und anderen kommunaleo Gebietskörpcr
~cha(ten gelten nicht als Zuschüsse Dritter im Sinne dieser Bestimrnung. 

Abschnitt III 

Kommunale Realschulen 

§ 18 

Grundsatz 

(1) Die Schulträgct' können Realschulen als kommunale Schulen errichtrc>n 
und bl•trciben. · 

(2) Die Errichtung und die Aufhebung einer kommunalen Realschule be
dürfen der Genehmigung der obersten Schulaufsichtsbehörde. Die Ge
nehmigung ist spätestens sechs Monate vor Ende des laufenden Schul
jahres zu beantragen. Die Organisationsmaßnahmen sind nur zu Beginn 
eines Schuljahres zulässig. Die Genehmigung zur Errichtung ist zu erteilen, 
wenn der Schulträger nachweist, daß die erforderlichen Lehrer, die die 
Anstellungsfähigkeit für den Realschuldienst (§ 6 Abs. 1) besitzen und die 
notwendigen Sachmittel, insbesondere Unterrichtsräume und Lehrmittel, 
vorhanden sind. 

§ 19 

Bereitstellung der Lehrer 

(1) Dil' Schulträger stellen die Lehrer bereit und tragen die Personal
kosten (§ 13). Sie haben nach Maßgabe des § B Schulstellen einzurichten 
und zu besetzen. Die vom Minister für Unterricht und Kultus erlassenen 
Leh1·pläne, Stundentafeln, Pflichtstundenzahlen und Klassenmeßzahlen 
sind für die kommunalen Realschulen verbindlich. 

(2) Die Einstdlung und Anstellung der Lehrer bedürfen der Bestätigung 
der Schulaufsichtsbehörde. Die Berufung und Ernennung der Schulleiter 
bedürfen der Bestätigung der obersten Schulaufsichtsbehörde. Die Bestä
tigung darf nur aus schulischen Gründen versagt werden. 

(3) Die Beschäftigung nebenamtlicher oder nebenberuflicher Lehrer C§ 6 
Abs. 2) bedarf der Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde. 

(4) Die Schulträger sind verpflichtet, die Teilnahme ihrer Lehrer an den 
von der · obersten Schulaufsichtsbehörde festgesetzten Fortbildungsveran
staltungen anzuordnen. 

§ 20 

Zuschüsse zu den Personalkosten 

(1) Das Land leistet dem Schulträger einer kommunalen Realschule Zu
schüsse zu den Personalkosten, wenn die oberste Schulaufsichtsbehörde 
ein schulisches Bedürfnis für diese Schule feststellt. 

(2) Die Zuschüsse zu den Personalkosten betragen für jede nach staat
lichen Grundsätzen erforderliche Schulstelle dreiviertel des Durchschnitts
gehalts eines Realschullehrers. 

(3) Sind Schulstellen nicht nur vorübergehend mit Lehrern besetzt, die 
einer niedrigeren Besoldungs- oder Vergütungsgruppe als der des Real
schullehrers angehören, oder nicht voll mit hauptberuflichen Lehrern 
besetzt, so sind die Zuschüsse zu kürzen. 

(4) Sinrt Schulstellen nicht nur vorübergehend unbesetzt, so ist von der 
Zahl der tatsächlich besetzten Schulstellen auszugehen. 

371! 



§ 21 
B e r e i t s t e l l u n g d e r S c h u l g e b ä u de, B a u g e n e h m i g u n g 

und Bauzuschüsse 

i 1/ Die gemäß § 14 Abs. 3 erlassenen Richtlinien gelten auch für kommu
nale Re..ilschulen. § 14 Abs. 4 und § 16 finden Anwendung. 

<;!) Das Land gewährt den Schulträgern kommunaler Realschulen unter 
Berücksichtigung ihrer Finanzkraft nach Maßgabe der Haushaltsmittel 
Zuschüsse für schulaufsicht.1ich genehmigte Neu-, Um- und Enveitcrungs
h<111ten, wenn die oberste Schulaufsicht~behörde feststellt, daß ein schu
lisch<"S Ri>dürfnis für dil'se kommunale Realschule besteht. 

§ 22 
Aufn!-lhme von Schülern 

Die Aufnahme eines Schülers in eine kommunale Realschule darf nicht 
dl),;halb abgelehnt werden, weil die Erziehungsberechtigten. des Schülers 
iht'en Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht innerhalb des Gebietes 
des Schulträgers haben. 

A b s c h o it t IV 

Elternbefrat und Scbölermitverwa.ltuog 

§ 23 

Bildung des Elternbeirats 

(l) An jeder öffentlichen Realschule ist ein Elternbeirat für die Dauer von 
_j eweils zwei Schuljahren zu bilden. 

(2) Der Elternbeirat besteht aus gewählten Vertretern der Erziehungsbe
rechtigt.<:>n der die Schule besuchenden Schüler. Für je 50 Schüler ist ein 
Elternbeiratsmitglied zu wählen; die Mindestzahl beträgt drei, die Höchst
zahl zwölf Mitglieder. 

(3) Die Mitglieder des Elternbeirats sind ehrenamtlich tätig. 

§ 24 

Aufgabe des Elternbeirats 

Die Aufgabe des Elternbeirats ist die Beratung des Schulleiters und der 
Lehrer bei der Gestaltung des Schullebens, insbesondere in Fragen der 

a) Förderung der Beziehungen zwischen Schule und Elternhaus, 

bl Unterstützung der Schule bei der Aufrechterhaltung der 01·dnung in 
der Schule, 

C) Pt'lege des Schullebens außerhalb des Unterrichts. 

Der Elternbeirat kann für die Verbesserung der Schulverhältnisse An
regungen geben und Vorschläge machen. 

§ 25 
Schülermitverwaltung 

0) Die Schülermitverwaltung dient der Pflege des Gemeinschaftslebem 
und der Selbstverantwortung der Schüler; sie soll an allen öffenUich€-r, 
Re:-ils('hulen entwickelt und gefördert werden. 

(2) Bereit:h und Aufgabe der Schülermitve1-waltung ist die Schulgemein
schaft der einzelnen Schule. 
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Abteilung II 

Abschnitt V 

tlber'ga.ngs- und Smlußbestimmungen 

§ 26 
!Tmwnndlung der E-Klassen un·d der dreiklassigen 

öffentlichen Mittelschulen 

(1) Die Volksschulklassen mit erweiterten Lehrzielen (E-Klassen) in Mainz 
und Worms sind zu Beginn des Schuljahres nach Inkrafttreten dieses Ge
setzes 'in Realschulen umzuwandeln. 

(2) Das gleiche gilt für die öffentlichen Mittelschulen, die auf einem höhe
ren als dem in § 2 Abs. 1 genannten Schuljahr der Volksschule aufbauen. 

§ 27 

Privatt!Mittelschulen 

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden privaten Mittelschulen, 
die auf einem höheren Schuljahr der Volksschule als die Realschule (§ 2 
Abs. 1) aufbauen, gelten bis zum 1. April 1970 als Ersatzschulen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt erhalten sie Zuschüsse in Höhe der Beiträge in ent
sprechender Anwendung der Bestimmungen über die Mittel-(Real)-Schulen 
des Abschnittes VI des Privatschulgesetzes. 

§ 28 

Durchführungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften 
erläßt der Minister für Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern und dem Minister der Finanzen. 

§ 29 

Aufhebung von Vorschriften 

Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Vorschriften, insbesondere 

a) § 74 des Landesgesetzes über die Volksschule (Volksschulgesetz) vom 
4. Februar 1955 (GVBl S. 1), 

b) das preußische Mittelschulfinanzgesetz vom 13. April 1938 (GS S. 59) 
und die Verordnung zur Durchführung des Mittelschulfinanzgesetzc~ 
vom 13. April 1938 (GS S. 63) 

wcrdt'n aufgehoben. 

§ 30 

Inkrafttreten 

Dieses GeRet.z tritt am . ... .... . .... in Kraft. 

M u i n z, den . . . . . . . . . . . . 1962 

D~r l'yiinisterpräsident 
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Begründung 

I. A l l g- e m e i n e s 

L•el' (T€l'etzentwurf ha t das Ziel, für das öffentliche Mittelschulwesen 
cie~ Landes eine einheitliche gest;>tzliche Gnmdlage zu schaffen. Dabei 
,;ollen der bisherigE'n Entwicklung des Mittelschulwesens Rechnuni;; ge
tragen und die entsprechenden Regelungen der übrigen rheinland-pfäl
,i~Chen Schuli;ea:E'tze weitgehend berücksichtigt werden 

Der G~et7entwurf legt fe;;t, daü in unserem Lande die MittelschulE' 
nur c1J<: F,t>ChRkb~$ige Mi1tF•l!';rht1!e, die auf d= virrtrn Schuljahr der 
Vulk,~l'ht1le imfbaut. erricht,:,t und hetrieben w~rden kann. Sonstige auf 
,.·irtl·m spiit.eren Schuljahr der Volksschule aufbauende und in dem Mini
,; l~·rpri-i, idC'ntenabkommen 7.Wischen den Ländern det· Bundesrepublik 
:,;ur Ve-reinheitlichung auf dem Gebiet des Schulwesens vom 17. f'ebruar 
1955 grundsätzlich vorgesehene Typen der Mittelschule söllen in un
~rl'm Land als Mfentliche Mittelschulen nicht mehr E>:rrichtet wer<lPn 
könrwn. 

Weirerhin bPf'.timmt der Gesetzentwurf. daß die sechsklassigen Mitt(>l
~drnlPn in unserem La nd die Bezeichnung Realschulen führen und die in 
ci em Mini.,terpr~~identenabkommen verpflichtend vorgeseh,e'!'le Beze-ich
nung MittE>1schule nur zusätzlich venvcnden. Die Bezeidm11ng Realschule 
\';ird Hllf .'\nordnung des Ministeriums für Unterricht und Kultus bereits 
seit lfl51 von allen sechsklassigm Mittelschulen unseres Landes geführt. 
Dee N:ctme R~.lschule ·wurde gewählt, weil er besser als die Bezeichnung 
Mittelschule, die nur die Stt>llung der Schulgattung im gesamten Rrhnl
bereich anspricht, das Bildungsziel der Schule zum Ausdruck bringt. Die 
Rc·,•l~chule soll eine in sich geschlossene Allgemeinbildung allf wlssen
~chaftlich~r Grundlage unter Vermeirlung abstrakter systematischer Wis
srn.;;ch..-1 fthchkPlt ve rmitteln . Rie soll in ihrer pädagogischen Zielsetzung 
du rch die bewußte Ausrichtung auf das p rak tische Leben gekennzeich
net sein. Sie soll zwar· an das Berufsint(>t'esse anknüpfen, aber bei ihrer 
Lehrplangestaltung nicht eine berufsfachliche Schulung vorwegnehmen. 
Die Real,:chulc will dem jungen Mensch.f'n die geistigen Grundlagen 
vermitteln. deren er heute in Anl)etracht der zun.ehmcndcn Spezialisie<
t'ung in Industrle, Wirtschaft und Verwaltung als denkender und lenk(!'!lder 
Prnktiker in den ent~prechenden Berufen - auch den technisch-künstle
l'i!-chen und sozü>lpflegerischen - bedarf. Sie wird damit in der modernen 
,\rb,'it~s.,elt unserer industriellen Gesellschaft nie schulisch~ Awü.>ildungs
~Uitte d~s erforderlichen Nc1chwuchso:?S aus allen Bevölkerungsschichten 
und , teilt e in un{'n thehrlich e s Bindeglied in d er D1·eigliedrigkeit Uil1*'N'S 
<1 llgeme inbildenden -Schulwesens dar. 

ln un,-erem Land bestehen 7.ur Zeit 3:3 öffentliche Realschulen. eine öf
fpntliche dreiklassige Mädchenmittelschule und in Mainz und Worms 
Volksschulsvstem':! mit Volksschulklassen mit erweiterten Lehrzielen 
(E-Kl::ii,Ef'n): Die.se Schulen verteilen sich Ruf die ein:t.elnen Regierungs
hezirke wif' folgt: 

LandVig Rheinland-Pfalz 

Schük r Klassen hauptamtliche und 
H,•g .- Rezit'k Mittelschulen ca. ('8, · 

hauptberufliche 
Lehr«r 

Koblen,: 14 Realschulen 4400 117 155 
Monh1baur 8 1640 54 63 
Trie r 6 1500 39 52 
Pfalz 3 " l ! dreiklassige 

Mädchen- 1 Mit tels rhule 

633 19 22 

Hht>inhessen 2 Realschulen 

1 E-Klassensy-
stemc i n 

f Worms und 
Mninz 

1500 48 57 

Insgesamt: 9 673 277 349 
===========:!!=::=:=;;.::;::::; .. ,:;;;;;,,,,,,,,,,,,,,;,,,;,,,,,,,=====·ä;j· 'aa:"t:a" "ää"ma:;·a!!!""äia"';;;· .. ....,;;;;;,;;;.=-i!es~"'~·=~=il!!l!l"ITCTl!i'"lii=ä "l.l"!,!,""!!l,~~·:..- .. .:;.. . ..~;.. , ...... , ............. ..... : .... ,m .. - , .................. - · .... ,. ·. 

Die~P Aufstellung zelgt, daß in den einzelnen Re~ierungsbezlrkPn unseres 
LandPs die Realschulen sehr versc..'f1ieden dicht gestreut und daß neben 
den Ri?a lschulen noch andere Schultypen der Mittelschulf' vorhanden s ind . 
Das erklärt s ich aus der verschiedenen hist.orischen Entwicklung des mitt
leren S chulw esens in den einzelnen Regierungsbezirken. 

In den e hemals preußischen Gebietsteilen hat die sechsklassige Mittel
.~chule eine lange Tradition . Ihre Anfäng,e reichen b is ins 18. Jahrht1ndert. 
Im Vf'rla u fc des 19. Jahrhunderts hatte in P rf'u ßen das mittlere Schul
Wf:'~e·n unte r de n verschied enen Bezeichnungen, wie 7.. B. Bürger~chule, 
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Mittelschule oder Städtische Schule, sich so entwickelt, daß es 1872 gebo
ten ersctiien, die vorhandenen Formen unter der Bezeichnung „Mittel
!;chulen" in den sogenannten „Allgemeinen Bestimmungen" erstmals zu
~ammenzufassen und Richtlinien für die Organisation und die Lehrpläne 
zu c!'lasst:.n. 1n Preußen verstand m:1n 1.U1ter dem Begriff Mittelschule 
eine öffentliche, allgemeinen Bildungszwecken dienende Schule für die 
Jugend, deren Lehrziel über das der Volk$chule hinausging und die we
der zu dl:n anerkannten höheren Lehranstalten noch zu den Fach- und 
Bcruf~~chulen gehörte. Den Schülern wurde nach erfolgreichem Besuch 
ein A b:,;chlußz<>ugnis erteilt, das von 1927 bis 1938 als Zeugnis der mittle
ren Reife oezeichnet wurdtc!. Damit war deutlich die Eigenständigkeit 
dieser Schulgnttung zum Ausdruck gebracht. 

Neben dc:-n ~hsklassigen selbständigen Mittelschulen gehörten in Preu
ßen zu den mittleren Schulen noch die Rektora:tsschulen und die Auf
bauzüge un Volksschulen. Dil' Rektoratsschulen arbeiteten nach den Lehr
plänen der höheren Schulen. Sie untl?rschieden sich von den sechsklas
sigen Mittelschulen durch den weniger als sechsstufigen Aufbau, ihren 
Lchl'plnn und das Fehlen eines eigenen Bildungsziels. Von den höheren 
Schulen unterschieden sie sich durch das Fehlen der Anetkennung als 
h;>h(•re Schulen. Diese Schulen waren Zubringeschulen für die Oberreal
::;chulen und Gymnasien. 

Dit' Aufbauzüge an den Volksschulen, die auch gehobene Klassen det' 
Volksschulen genannt wurden, gehörten schulisch zur Gattung der Mittel
sdtulen, rechtlich waren sie jedoch Bestandteil der Volksschulen und 
stunden deshalb grundsätzlich unter Volksschulrecht. Sie führten in fünf 
bzw. sechs Stufen zur mittleren Reife. 

Die Unterhaltung der öffentlichen Mittelschulen und die Verteilung der 
Lasten zwischen den Gemeinden und dem Land fanden in Preußen 
eine abschließende gesetzliche Regelung durch das Mittelschulfinanzgesetz 
vom 13. April 1938 (GS S. 59) und die Verordnung zur Durchführung dc5 
Miltelschulfinanzgesetzes vom 13. April 1938 (GS S. 63). Diese Vorschriften 
bestimmten als Schulträger der Mittelschulen die Gemeinden und Ge
memdeverbände. Die Schulträger stellten den Sachbedarf bereit und 
trugen die Sachlast. Die Personalkosten wurden von einer rechtlich 
selbständigen Kasse, der Landesmittelschulkasse aufgebracht, zu der das 
Land und die Schulträger Beiträge leisteten. Die Lehrer waren mittelbare 
Landesbeamte, d. h. Dienstherr war der Schulträger, das Land ha tte aber 
ein BesUitigungsl'echt. 

In der Pfalz war die Entwicklung des mittleren Schulwesens anders ver
laufen. Hier gab es keine selbständigen sechsklassigen Mittelschulen. Es 
bestanden lediglich wie im übrigen Bayern Rektoratschulen, die hier wie 
in Preußen die Rolle von Zubringeschulen für die höheren Schulen spiel
ten. Daneben entstanden nach 1925 dreiklassige Mittelschulen für Mäd
chen. Diese Schulen bauten auf der siebten Volksschulklasse auf und 
schlossen mit dem zehnten Schuljahr ab. Im Regierungsbezirk Rheinhessen 
hatten sich wie in Preußen zunächst selbständige Mittelschulen ent
wickelt; an ihl'e Stelle traten jedoch 1920 sechsstufige Aufbauzüge an 
Volksschulen, die sogenannten E-Klassen, die rechtlich ein Teil der Volks
schule waren. 

Das kam auch in der Schullastenverteilung zum Ausdruck:. Die persön
lichen Kosten für die vier untersten Klassen der Aufbauzüge an Volks
~chulen trug das Land. Die Gemeinden leisteten zu jeder Lehrerstelle 
einen Stellenbeitrag. Die persönlichen Kosten der Klassen 5 und 6 der 
Aufbauzüge trugen die Gemeinden allein. Weiter trugen die Gemeinden 
allein die Sachkosten. 

Dut'ch Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung vom 1. Juli 1938 sollte in Weiterentwick
lung der preußischen sechsklassigen Mitt1?lschule eine einheitliche deutsche 
Mittelschule für das ganze damalige Reichsgebiet geschaffen werden. In 
dem Erlaß vmrde für Preußen bestimmt, daß nur noch zwei Typen des 
mittleren Schulwesens als öffentliche Schulen zugelassen sein sollten, und 
zwar die grundständige sechsklassige Mittelschule und die vierklassi.gen 
Aufbauzüge an Volksschulen. Die Aufbauzüge an Volksschulen bauten 
auf dem sechsten Volksschuljahr auf. Sie stellten an ihre Schüler beson
dere Anforderungen, da sie mit dem gleichen Lehrziel wie die sechsklassige 
grundständige Mittelschule abschlossen. Die Rektoratsschulen wurden 
au[gelöst oder in Mittelschulen oder höhere Schulen umgewandelt. Der 
Erlaß enthält für die außerproußischen Unterrichtsverwaltungen die aus
drückliche Anweisung, das mittlere Schulwesen in entsprechender Weise 
wie in Preußen zu regeln. Der Ausbruch des Krieges und die weitet·en 
Krieg~ercignisse hemmten den geplanten Verlauf der einheitlichen Neu
ordnung des Mittelschulwesens im gesamten damaligen Reichsgebiet. 

Wäht'cnd des zweiten Weltkrieges und kurz danach waren die Mittel
schulen zweimal in Gefahr, als selbständige Schulgattung beseitigt zu 
werden. Auf Grund der Runderlasse des Reichsministers für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung vom 28. April 1941 und 25. Juni 1941 sollten 
die Mittelschulen in Anlehnung an die Organisation in der sogenannten 
.,Ostmark" in Hauptschulen umgewandelt werden. Die Kriegsverhältnisse 
trnbcn die Durchführung dieser Anordnung vereitelt. 
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Die zweite Gefahr fü1· die Selb:ständigkt>it der Mittelsc-hull' bedeutet,:, 
,·in~· Ano!'dnung der französischen Militärregierung aus dem Jahre l!J47; 
rfanad; wurden r!il." nach 1945 in den Regierungsbezirken Knb!Pn:>:. Trier 
und Monta h.:ci.ur w ieder cntstandf>nen sechskta~~igen MittPl::.<'hulPn, die 
t,l-; dii;enständige Schulgattung der französischen Vorstellung nicht ent
sprachen. in die höheren Schulen eingeordnet. Diese Anordnung der 
Militärregierung wurcle im Jahri~ 1949 wieder rückgänmg gemacht. Damit 
''"H' l'iir d ie weitere s11lhRt.ändige Entwicklung cter Mittel~·hulen in unse
rem Lande wieder Raum geschaffen. 

ln rl':'n Regierung~bezirken Koblenz. Trier und Montab;=mr machte diese 
Entwicklung reeht gute Fortschritte. wie sich aus der Zahl der zur Zelt 
hP:;tf'h(0 nden Re::1l1Sch11len ergibt . Im Regierungsbe-1.irk Pfal7. wnr nach 
194;\ dagela(en zunäch ~t nur eine öffentliche dreiklassige Mädchenmittel
., chule in Kaiserslautern vorhanden. F,rst in den ,Jahren 1~5B bi~ l96~ 
('nt~1,rnrlt-n rlrei öffPntliche j{pri lschulen. 

lm Regierungsbezirk Rheinhessen entwickelten sich nach 1945 dle an den 
Volk~~rhulen in Mainz nnil Worms angeschlossenen Klr1ssen mit. nwei
terh'n Lehrzielen (E-Klassen) immer stärker in ihrer inneren Onrnnisa
tion und Lehrplcingf.',;ti:!ltung au1 die Realschulen hin. so daß heute prak
tisch nur noch die Umbenennung der E-Klassen in Realschulen au~steht. 
vin Sct1 rit.t. der erst gPt.an werden kann. wenn § 74 des Volksschulgesetzes . 
der bisher den Bestiind dn E-Klai-sen gnrantiert hat. durch den vor
liegenden Ge::;etzent.wurt nufü~r Kraft getreten ist. In den letzten Jahren 
sind in Rheinhes~en neben den E-Klassen auch zwei Realsd1ulen ent
~tanden. 

Di1c: L('hrer der R.('al!'.chulein. die 1943 ll(emäß ~ 13 des Gesetzei- zur Er
gänzung des Reichsbesoldungsreclüs und des Reisekostenrechts vom 
30, Mi=irz 1943 (RGBl I S . 189) unmittelbare Reich~beamtE> geworden 
waren. wurden nach 1945 unmittelbare Landesbeamte. Die Best.immunl!en 
des preußischen Mittelsch•Jlfinanzgesetzes fanden in den ehemals preußi
:;chim G ebietsteilen unl'iere s Landes keine Anwendung mehr. 1947 wurde 
durch Runderlaß des Ministers der Finanzen und des Ministers des 
Trinern die Landes.mittelschulkas.se aufgehoben; gleichzeitig wurde be
stimmt. claß die Gemeinden und Gemeindeverbände die Sachlast und das 
L,rnct die Personalkosten der hauptamtlichen und hauptberuflichen Lehrer 
der Realschulen zu tragen haben. Die Gemeinden und Gemeindeverbände 
leist<:>n i'ln das Land Schulstellenbeiträge zu den Personalkosten der 
Lf hrer ihrer Schulen. 

Dif'se Rege!un.e: ist die Ausgangsbasis für den vorliegenden Gesetzent
wurf D~r G~etr.Pntw urf bestimmt, daß die Reali,;chulen. bei denen \\'le 
b isher das Land D ienstherr der Lehrer ist und die Personalkosten trä~t. 
als st<1 a tliche R 0<1 lsrhule n bezeichnet werden . Eine Beteiligung der kom
nwn><len S<·hulträger an den Personalkosten der Lehrer der staatlichen 
Re,1l;a<·l111len ist nicllt vor~esehen. Die Stellenbeiträge und die Vergütun -
1:(en fiit' die nebenamtlichen und nebenberuflichen Lehrer. die bisher 
di,r Schulträger leisten mußte, fallen also künftig weg. Die Lastenver
teilung, die der Gesetzentwurf für die staatlichen Realschulen vorsieht, 
enhpridit lm wesentlichen der Regelung, wie sie im Volksschulgesetz für 
die VnlkM;rhulen _getroffen ist. Es ist anzunehmen, daß die ntaatliche 
RP~ J~('hu1P ml<'h Inkrafttreten des Realschulgesetzes der Regelfall sein 
\Virri 
Tn Angleichung an das L.indesgesetz über die öffentlichen höll'"n•,1 Sclm
lf'n und die Regierungsvorlage eines Landesgesetzes über öffentliche 
beruf.~hildende Schulen sieht der Gesetzentwurf vor,,, daß neben den 
~ta~,tlkhen RPalschulen auch kommunale R enlschulen mit kommunalen 
Lehre rn erridl.tet w et·den können. Dadurch i;oll der Selbstverwaltung der 
Gem(:'innf'n auch auf dem Gebiet des Realschulwesens eine Betätig;ungs
möglic'hkeit geboten werden. ßei den kommunalen Rcal!:chulen ist Dienst 
herr df'r Lehrer der kommunale Schulträger. Er trägt d ie Personalkosten, 
d11s l ,s1nd leistet Zuschüsse. 
Der Gesetzentwurf beläßt die Sa c h 1 a s t einschließlich der Baulast 
«)woM bei den staatlichen Realschulen wie bei den kommumllen Real- . 
~chulen bei den kommumtlen Schulträgern. Das Land leistet zu den. Bau
kosten Bauzuschüsse. Die Beteiligung des Landes an der Baulust der 
kommunalen Realschulen hat allerdings zur VoraustieLwng, daß die 
obC'r.~iP Schulaufsichtsbehörde ein schulisclles Bedürfnis für die kommu
nale Realschule im Einzelfall beja ht, In den Fällen, in denen eine kreis
angt>höri~e Gemeinde Schultr äger einer stc1atlichen R ealschule ist, ist 
"uc'h eine Bete iligung der Landkreise an der Baulast und unter gewisHen 
UmsrnmlPn ,iuch an den laufenden Sacl1kost.e n vorgesehen, 

Die L,1l't~·nverteilung. wie sie der Gesetzentwurf vorsieht. bringt für die 
hi~h..-riiwn Schulträger der Realscl1ulen eine spürbare Entlas,ung. lts ist 
ZH (•rw;irt.f'n, daß <iieF-e für die kommunalen Schulträger recht vorteil 
hafte Regelung die BereitsdlaIL zur Erdchtung von Realsd1ulen günstig 
beeint!u~sen wird und der Ausbau des Realschulwesens, der in den Re
giernngs bezirkcn Pfalz und Rheinhessen bisher nur zögernd vor sich ge
g,inge n ist. nuch hier eint> Beschleunigung erfähr t. 

E ine snlche Entwickhmg iRt zu begrüßen, denn nur ejn gut ausgebautes 
R 0:iJ q ·hulnPt7. neben dem höheren Schulwesen gibt den .l!:ltern die Mög
lichkeit. die der Beg;., bungsrichtung ihrer Kinder ,!(emäße Schule zu wählen. 

Landtag Rheinland-Pfah 
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II. Z u d c n e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n : 

Zu § 1: 

§ l legt fosl, daß der Entwurf die gesetzliche Grundlage für die öffent
lichen Mittelschulen des Landes enthält. Mit der Bestimmung, daß öffent
liche Mittelschulen die staatlichen und kommunalen Mittelschulen sind, 
grenzt er gleichzeitig den Geltungsbereich des Gesetzes gegenüber den 
privatC'n Mittelschulen ab. 

Zu§ 2: 

Absatz 1 bestimmt, daß in unserem Land die Schulgattung Mittelschule 
nur einen einzigen Schultyp hat, und zwar die sechsklassige Realschule. 
Die übrigen in dem Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepu
blik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens vom 17. Fe
bruar 1955 (ABI S. 55) grundsätzlich zulässigen Typen der Mittelschule, 
die auf einem späteren Schuljahr als dem vierten Volksschuljahr auf
bauen, sind in unserem Land als öffentliche Mittelschulen nicht mehr 
vorgesehen. Diese Entscheidung wurde getroffen, um ein einheitliches 
Bildungsziel der Mittelschule sicherzustellen. Die Mittelschule steht als 
selbständige Schulgattung zwischen Volksschule und höherer Schule. 
Nach den E1•fahrungen, die in unserem Land gemacht wurden, erreicht 
die Mittelschule das ihr aufgegebene Bildungsziel am ehesten und zu
vtrlässigsten durch die Realschule, also in sechs Schuljahren. Dieser Zeit
raum muß aber auch als notwendig angesehen werden. Daher könnte 
jede Form der Mittelsehule mit weniger als sechs Schuljahren, wenn sie 
das Bildungsziel der Realschule erreichen soll, nach unserer Ansicht nur 
etwa entsprechend dem Aufbaugymnasium eingerichtet werden und sich 
wie dieses nur an eine Begabtenauslese wenden. Sie müßte auch jeweils 
mit einem Internat verbunden sein, weil nur so die für den intensiveren 
und anstrengenderen Ausbildungsgang notwendige Unterrichts- und 
Lernkonzentration erreicht und gewährleistet werden könnte. Da zu er
warten Ist, daß nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in unserem Lande ein 
so dichtes Netz von Realschulen entsteht, daß allen Bedürfnissen Rechnung 
getragen werden kann, wird die Einrichtung von öffentlichen Mittel
schulen mit weniger als sechs Klassen nicht für erforderlich gehalten. 

Es sollte jedoch angestrebt werden, d1e Leh'rpläne der Realschule wie 
auch die der Volksschule und der höheren Schule so aufeinander abzu
stimmen, daß eine gewisse Durchlässigkeit der drei Schulgattungen im 
fünften und sechsten Sehuljahr gegeben wäre, damit Volksschülern, die 
erst später die Schulreife für die Realschule erlangen, und Schülern der 
höheren Schule, bei denen sich in den ersten Klassen herausstellt, daß 
sie mehr für die Realschule geeignet sind, die Einschulung in die ent
sprechende Realschulklasse offensteht. Daneben sollte auch für begabte 
Realschüler die Möglichkeit bestehen, mindestens in den ersten zwei 
Jahren zur höheren Schule überwechseln zu können. Es wird sich dabei 
zwar nur um Einzelfälle handeln, es wäre aber im Interesse gerade 
dieser Schüler wünschenswert, wenn eine Berichtigung der einmal ge
tt·o(fencn Wahl der Schulgattung vorgenommen werden könnte. 

In Absatz 2 wird der Minister für Unterricht und Kultus ermächtigt, auch 
Versuchsschulen, die in ihrer Organisationsform von Absatz 1 abweichen, 
zuzulassen. Sollten sich solche Versuchsschulen zu erstrebenswerten 
Typen der Mittelschule entwickeln, so wird durch Gesetzesänderung eine 
Aufnahme dieser Schullypen in Absatz 1 vorgenommen werden müssen. 

Die in Absatz 3 getroffene Feststellung über den Rechtscharakter der 
Realschule hat lediglich deklaratorische Bedeutung. 

Zu§ 3: 

Nach dem gleichen Grundsatz wie im Volksschulgesetz, im Gesetz über 
die öffentlichen höheren Schulen und im Gesetz über öffentliche berufs
bildende Schulen wird hier die Einordnung der öffentlichen Realschulen 
in staatliche oder kommunale Schulen davon abhängig gemacht, ob das 
Land oder der kommunale Schulträger Dienstherr der Lehrer ist. 

Zu§ 4: 

Als Schulträger sieht der Gesetzentwurf die Gemeinden, Gemeindever
bände und Zweckverbände vor. Der Schulträger trägt die Sachlast ein
schließlich der Baulast. 

Der Gesetzentwurf schließt auch kleinere kreisangehörige Gemeinden 
nicht von der Möglichkeit aus, Schulträgei: zu sein. § 21 Abs. l, § 14 Abs. 2 
und § 17 Abs. 3 sehen jedoch für den Fall, daß eine kreisangehörige Ge
meinde Schulträger einer staatlichen Realschule ist, für den Landkreis 
ein Betei1igungsrecht bei der Errichtung und gewisse Beteiligungspflich
ten an den laufenden Sachkosten und den Baukosten vor· das gleiche 
gilt, wenn ein Amt oder Zweckverband Schulträger ist. ' 



3718 

Zu § 5~ 

Entsµrechend l:i 6 des Ministerpräsidentenabkommens vom !7. ~eptember 
Hl55 mu(I die Schulgattun.e;sb€'zekhnung Mittelschule neben rler Re:r.,.ich
nun~ Hcalschule geführt werden. selbst wenn, wie in nem Entwurf vor
gc,;(•hf'n, in unserem Land die Refll~<'h1ile der einzige S<.•hllltyf) ner MittPl
schule ist. Die Zusatzbezeichnung Mittelschule ist daher nicht enthPli 1·lid1. 
Sie ist ;iber auch notwendig, um zu gewährleisten, daß beim Übcr
weeh:<t:>ln auf eine Mittelschule einl."8 anderen Lande!': oder bei df'r Vor
bge von Zeugnissen der Realschule unseres Landes eine Verwechslung 
mit ;.nderen Sctiulgattung,m ausgeschlossen fat.. 

Zu l'i ti: 

Ah~H17. 1 Satz 1 bestimmt, daß hauptamtlicher oder hauptberumcher 
Lehrer nur werden kann, wer die Laufbahnvoraussetzungen für die An
stelltmg im Realschulddienst erfüllt. Abweichend vom Regelr;:ilt eröffne1 
Absatz l Satz 2 für <len Minister für Unterrictit und Kultus die Möglich
kC'it. Lehrer anderer Schu!gattun.e;en zuzulassen, wenn ein Bedarfsfall 
vorliegt, d. h . wenn gepignete Realschullehrer nirht zur Verföp,unf( stehen. 
Dit> VE,rwendung ..inderer Lehrer ist jedoch davon abhängig _gemacht, daß 
dc:'r BC'trE>rfende die Anstellungsfähigkf:'it für den Realschulnieni,t innn
h;.ilb <:>ines angemessenen Ze>itr:mmes erw1rht, 

Uie Bestimmung über die Beschäftigung nebenamtlicher oder neb(•n
hE'ru flieh er J,ehrer und die Erteilung des Religionsunterrieht.s wiedPrhnit 
Hcgelungen der übrigPn Schul_gesetze unseres Landes. 

Der Absatz 4 übernimmt entsprechende Bestimmungen deR GC!setzes über 
iifrenrliehe bC'rufsbildende Sehulen. · 

Zu § 7: 

Absatz 1 !ordert. daß die Bewährung als Lehrer im Realschuldienst Vor
m1sse1?.ung (ür die Bestellung zum Leiter einer Realschule ist. Damit soll 
sichergestellt werden, daß der Leiter schulische Erfahrungen im Reiil
schuldit>nst mitbringt. Die Zusammenfassun,~ von Realschulen und Schuler1 
c1nderer Sehulgattungen unter einem gemE"insamen Leiter wird damit 
praktisch unmöglich. 

Die Vorschrift des Absatzes 2 soll gewährleisten. daß ein möglich~t grnßer 
Kreis von Bewer·bern angesprochen wird . 

Zu § 8: 

~ 8 schreibt die Faktnrf'n vnr, aus denen sich die erforderlichen Sdiul
stellc>n für den normalen Unterrichtsbedarf erredinen. Da gemäß § rn 
Abs. l bestimmt ist, daß die vom Minister für Unterricht und Kultus 
festgelegten Lehrpläne, Stundent<lfeln, Pflichtstundenzahlen und Klassen
meß?.ahlen auch für die kommunalen Realschulen verbindlich sind. ist 
ein Gleichmaß der Stellenbesetzung an allen öffentlichen Schulen ge
währleistet. 

Zu§ 9: 

Die1-e Bestimmung wiederholt den bereits in Artikel 7 GG und in Artikel 
27 Ab~. 3 der Landesverfassung ausgesprochenen Grundsatz de r staat
lichen Schulaufsicht und wendet ihn auf die Realschulen an. Die Best.im· 
mungen über die Schulaufsicht im einzelnen entsprechen im ,vesentll<'tlPn 
dem § 3 des Landesgesetzes über die öffentlichen höheren Schulen. dem 
Abschnitt VII des Volksschulgesetzes und dem § 10 des LandPsgesetz0.8 
über iiffentliche berufsbildende Schulen. 

Zu§ 10 

In § 10 ist als Grundsatz festgelegt. daß bei der Errichtung der staatlichen 
Schulen in Ausführung des Artikels 28 der Landesverfassung Staat und 
Gemeinden zusammenwirken. Dieses Zusammenwil'ken von Staat und 
Gemeinden wird in den nacl1fol,11;enden Bestimmungen im einzelnen aus
geführt. 

S iHz 2 ~rric-ht zur Vermeidung von Unklarheiten ausdrücklich aus. daß 
die sich .-1us der Schulträgerschaft ergebenden Aufgaben der Gemeinden 
und Gemeindeverbände Pflichtaufgaben der gemeindlichen St!lbstverwal
tung sind. 
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Abteilung II 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung macht die Errichtung der staatlichen Realschule von 
der Zustimmung des kommunalen Schulträgers abhängig. In den Fällen, 
in denen eine kreisangehörige Gemeinde, ein Amt oder ein Zweckverband 
Schulträger ist, ist auch die Zustimmung des Landkreises erforderlich. 
Das Mitwirkungsrecht soll den Gebietskörperschaften, die später als 
Schulträger die einmaligen und die laufenden Sachkosten tragen oder 
wie die Landkreise sich an diesen Kosten beteiligen müssen, schon beim 
Entstehen der Schule die Möglichkeit geben, ihre Auffassung zur Gel
tung zu bringen. Hat der Minister für Unterricht und Kultus das schulische 
Bedürfnis für die Errichtung einer Schule festgestellt und kommt eine 
Einigung der Beteiligten nicht zustande, so trifft die Landesregierung die 
F.ntscl!.eidung. Durch diese Bestimmung ist sichergestellt, daß organisa
torische Maßnahmen aus der Sicht des in Aussicht genommenen Schul
trägers, aus der Sicht des Landkreises und aus der Sicht des Landes mit 
der gebührenden Sorgfalt geprüft werden. Diese Bestimmung gibt weiter
hin dem Landkreis, der Bezirksregierung und dem Kultusministerium als 
den übergeordneten Stellen die erforderlichen Mittel an die Hand, nach 
überörtlichen Gesichtspunkten den richtigen Standort der Schule fest
zulegen. 

Zu § 12: 

~ 12 verpflichtet das Land, für die staatlichen Realschulen die Lehrer 
bereitzustellen, d. h. dafür Sorge zu tragen, daß geeignete Lehrer in den 
staatlichen Realschulen unterrichten. Das Land ist Dienstherr und trägt 
die Personalkosten. Damit entfallen die Stellenbeiträge in Höhe von 
6 000 DM je Stelle jährlich, die bisher der Schulträger als Beitrag zu den 
Pers~m.ilkosten aufzubringen hatte. 

Bt•i der Bestellung der Leiter räumt Absatz 2 dem Schulträger ein Be
teiligungsrecht ein. 

Zu § 13: 

* 13 zählt im einzelnen auf, welche Aufwendungen zu den Personalkosten 
gehöt'en. Die Bestimmung enthält im wesentlichen die entsprechenden 
Regelungen in den übrigen Schulgesetzen unseres Landes. 

Zu § 14: 

Absatz 1 legt fest, daß alle Kosten, die nicht im § 13 ausdrücklich als 
Personalkosten aufgezählt sind, zu den Sachkosten gehören und zählt 
bt'ispielha!t die wichtigsten Sachkosten im einzelnen auf. 

Absatz 2 bestimmt, daß in Fällen, in denen eine kreisangehörige Ge
meinde, ein Amt oder ein Zweckverband Schulträger ist, de1· Landkreis 
~ich an den Sachkosten der Schule beteiligen muß, wenn der Anteil der 
Schüler, die nicht im Gebiet des Schulträgers ihren Wohnsitz haben, die 
Fühmng von Parallelklassen erfordert. Die Beteiligung des Landkreises 
ist also weder auf die Zahl noch den Prozentsatz der auswärtigen Schüler 
an sich abgestellt. Sie wird lediglich ausgelöst durch die Tatsache, daß der 
Anteil der auswärtigen Schüler der einzelnen Klassenstufe eine Teilung 
der Klasse erforderlich macht. Es handelt sich hier also nicht um einen 
getarnten Gastschulbeitrag. Der Schulträger hat in jedem Falle die Sach
kosten mindestens einer Klasse jeder Stufe allein zu tragen, ohne Rück
sicht auf die Herkunft der Schüler. Die Höhe der Beteiligung richtet sich 
nach dem aus der Zahl solcher Parellelklassen zur Gesamtklassenzahl zu 
errechnenden Verhältnis. Die Baukosten, an denen sich der Landkreis auf 
Grund des § 17 Abs. 3 beteiligen muß, können bei der Ermittlung des 
Sachkostenanteils des Landkreises nicht noch ein weiteres Mal berück
skhtigt we1·den; das ist durch den letzten Satz des Absatzes 2 ausdrück
lich ausgesprochen. 

Zu § 15: 

§ 15 steht im Zusammenhang mit § 12 Abs. 1. Danach trägt das Land 
nunmehr ohne jegliche Beteiligung der Schulträger die Personalkosten 
der Lehrer. Der bisher .für jede Schulstelle erhobene Stellenbeitrag der 
Schulträger in Höhe von 6 000 DM jährlich fällt künftig fort. Dieser 
Entlastung der Schulträger steht der Wegfall der Erstattung des Schul
geldausfalles gegenüber. Im Ergebnis bedeutet dies gegenüber der bis
herigen Regelung eine merkliche Entlastung der Schulträger und eine 
erhebliche Verwaltungsvereinfachung. Darüber hinaus schließt sich die 
Regelung dem im Gesetz über die öffentlichen höheren Schulen und im 
Gesetz über öffentliche berufsbildende Schulen festgelegten Grundsatz 
an, daß das Schulgeld bzw. die Erstattung des Schulgeldausfalles dem 
Träger der Personalkosten zusteht. 

3'119 
----- -----



37:>.fl 

Zu § 16: 

Die :,chulgebi'iude und Schulantagen p;ehören zum zwed<.gebundenen Ver
mügen der Schulträger, das aussclllieHlich schuliscllen Zwecken gewidmd 
ist. D<1 {ler B;,iu einer Schul<:' für jeden Schulträger eine bedeutende Auf
gabe darstellt, darüber hinaus aber sich auch auf die Organisation des 
Unterric:hti, erheblich auswirkt, ist es notwendig, Neu-, Um- und Erwe1-
terung~bauten von Schulen von der vorherigen scllulaufsichtlichen Ge
nehmigung abhängig zu machen. Das Beiwort „schulaufsichtlich" stellt 
kh;r, d;iH sich die Prüfung der Scllulaufsiclltsbehörde im Genehmigun~s
\ '( ·rrahrE'n auf diP von ihr wahrzunehmenden schuliscllen Gesichtspunkte 
w h~schränken hat. Eine ähnliche Bestimmung ist auch in ailen andert'n 
Sd1ulge;;etzen unseres Landes enthalten. 

Zu!.; 17: 

Die- Absätze 1 und 2 üb,~rnehmen die Regelung des § 13 des Landes.ge
setzt!;; über die ötfentlkhen höheren Schulen. 

Ab;;alz :! sieht vor. daß neben dem Land auch die Landkreise sich cm den 
fü,uko,-ten r.u beteiligen haben. wenn eine ihrer kreisangehörigen Gemein
d,:,n, !?in Amt oder ein Zweckverband Schulträger ist. 

s~,tz 2 legt tE'st. daß der Landkreis die Hälfte der durch Baukostcn-
71;"c+iii~sf' ·des L,mdes oder sonstiger Dritter nicht gedeckten Baukosten 
al~ ;t..u~chuß ·z.u gewähren hat. 

Ab~,tir. 4 stellt fest , daß die Zuschüsse von Lc1ndkrdsen - in Frage1 kom-
11wn hil:'r nur Nachbarlandkreise. - und anderen kommunalen Gebiets
kö1·perschaften an einen kommunalen . Scllulträger nicht als Zuschüsse 
Dritter im Sinne der Absätze 1 und 3 angesehen werden können. Durch 
d ie;;e Be::;Limmung wird gewährleistet, daß die freiwilligen Beteiligungen 
kommunaler Gebiets.körperschaften an den Baukosten des Schulträgers 
nur dem kommunalen Schulträger zugute kommen, indem sie seine Eigen
lE'i,tung verringern. Da diese Zuscllüsse meistens im Hinblick darauf gP,
währt werden, daß Schüler dieser Gebietskörperschaften von dem kom
munalen Schultriiger mitbeschult werden, ist es geredl.tfertigt, daß sich 
diese Zuschüssp nur zugunsten des Schulträgers c1uswirken. 

Zu !i 18: 

r'\b~atz 1 sieht in Anlehnung an das Gesetz über die öffentliC'hen höheren 
Schuh>n und das Gesetz über öffentliche l.),erufsbildende Schulen vor. daß 
die Rt>c1!Rchulen aUl:h als kommunale Realschulen errichtet und \Jetl'ieoen 
werden können. Zur Zeit sind in unserem Land keine kommunalen Real
~chulen vorhanden. Die Bestimmung räumt den kommunalen Schul
trägern die gleiche eigene Betätigungtomöglkhkeit ein wie bei den höhe
ren Schulen und den berufsbildenden Schulen. 

Ahsatz 2 bindet die Errichtung und Aufhebung einer kommunalen Reid
SC'hule an die Genehmigung der obersten Schulaufsichtsbehörde W1d 
reg(•lt die Voraussetzungen, unter denen die Genehmigung zu erteilen 
i~t . in ähnlicher Weise wie bei den beiden vorhin genannten Gesetzen. 

Zu § 19: 

ll 19 regelt die Rechte und Pflichten der Träger einer kommunalen 
SrhulP. Durch diese Bestimmung soll gewährleistet sein, daß der Unter
richt und seine Erteilung den staatlichen Maßstäben entsprkht. 

Zu § 20: 

§ 20 legt die Zuschußverpflichtung des Landes für kommunale Real
schulen fest. 

Al1~at1. 1 macht die Zuschußgewährung davon abhängig, dati die oberste 
Schulauf::;ichtsbehörde ein scllulisches Bedürfnis für diese Schule fest
~t.t>lit. D;imit ~oll sichergestellt sein, daß Staatszuschüsse nut· für solclle 
Schulen bewilligt werden, die aus schulischen Erfordernissen entstehen. 
In den Absätzen 2. 3 und 4 wird die Berechnung der Zuschüsse nach dem 
Vorbild des § 17 des Gesetzes über die öffentlichen höheren Sr.:hulen ge
regelt. 

Zu § 21: 

Ab~c1lz t erklärt die Richtlinien über den Umfang der Bereitstellung der t 
Schulgebäude und Schulanlagen so,•;ie über die Einrichtung der Schul
räume un<l die Ausstattun~ der Schulen mit l.khnnitteln und Bi.id1ereien, 
die Vnrsr.hriften üb~r die Benutzung der Schulgebäude und Schulanlagen 
für auUer:schulische Zwecke, die Bestimmungen über die Baugenehmigung 
~iwh für diP kommunalen Schulen für verbindlich. 
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Abteilung 11 

Absc1tz 2 sieht für die kommunalen Schulträger unter den gleichen Be
dingungen wie für die staatlichen Schulträger Zuschüsse des Landes für 
schulauTsichtlich genehmigte Neu-, Um- und Erweiterungsbauten vor, 
wenn die Schulaufsichtsbehörde ein schulisches Bedürfnis für diese Schule 
feststellt. Die einschränkende Bestimmung der letzten beiden Halbsätze 
h:it den gleichen Grund wie die Bestimmung des § 20 Abs. 1. 

Zu § 22: 

\} 22 spricht den Grundsatz aus, der in allen gesetzlichen Bestimmungen 
füt· die übl'igen Wahlschulen unseres Landes enthalten· ist, daß jede 
öffontliche Schule alle Schüler, die die Voraussetzung für die Aufnahmt' 
erfüllen, aufnehmen muß. Wenn wegen Raummangel oder aus anderen 
Gründen nicht alle Schüler aufgenommen werden können, so darf die 
Auswahl nicht danach getroffen werden, wo der Schüler seinen Wohnsitz 
hat. sondern muß nach Leistungsgesichtspunkten erfolgen. 

Zu §§ 23 und 24: 

Die Bestimmungen über die Bildung des Elternbeirates und die Aufgabe 
des Elternbeirates sind analog den Vo!."Schriften in allen anderen Schul
gesetzen unseres Landes formuliert. Durch die Übernahme dieser Vor
schriften in das Realschulgesetz soll erreicht werden, daß die Mitwir
kung der Elternvertretung an den Schulen aller Schulgattungen, an denen 
die Bildung von Elternbeiräten möglich und v.'linschenswert ist, nach den 
gleichen Grundsätzen und unter den gleichen Bedingungen erfolgt. 

Zu§ 25: 

Auch die Bestimmungen über Schülermitverwaltung sind in der vor
liegenden Fassung bereits sowohl im Gesetz über die öffentlichen höhe
ren Schulen als auch im Gesetz über öffentliche berufsbildende Schulen 
enthalten. 

Zu § 26: 

Entsprechend der Entscheidung des § 2 Abs. 1, daß die Miltelschul~m in 
unserem Lande nur noch in der Form der Realschule errichtet und be
trieben werden können, war für die bestehenden E-Klassen in Mainz 
und Worms und die dreik.lassige öffentliche Mädchenmittelschule in 
Kaiserslautern die Umwandlung in Realschulen anzuordnen. 

Wie schon im allgemeinen Teil ausgeführt, ist diese Umwandlung der 
E-Klassen nicht viel mehr als eine Formsache, da die E-Klassen sich so
wohl in der inneren Organisation als auch in der Lehrplangestaltung der 
Realschule völlig angeglichen haben. 

Der Schulträger der öffentlichen dreiklassigen Mädchenmittelschule in 
Kaiserslautern war schon bisher bereit, die Schule in eine Realschule um
zuwandeln. sobald die räumlichen Voraussetzungen dafür vorhanden sind. 

Zu§ 27: 

Nachdem als öffentliche Mittelschule nur noch ein Schultyp, und zwar 
die Realschule vorgesehen ist, verlieren alle privaten Mittelschulen, die 
auf einem späteren als dem vierten Schuljahre der Volksschule aufbauen 
und bisher auf Grund des Ministerpräsidentenabkommens vom 17. Fe
bruar 1955 grundsätzlich in unserem Land als Mittel.schulen vorgesehen 
waren, ihren Charakter als Ersatzschulen und damit die Beitragsberech
tigung nach dem Privatschulgesetz. § 27 gibt diesen Schulen eine Frist 
für ihre Umwandlung in Realschulen und gewährt ihnen bis zum 1. April 
1970 einen Anspruch auf Zuschüsse in Höhe der Beiträge nach den Be
stimmungen des Privatschulgesetzes. Nach Ablauf dieser Frist müssen 
die Schulen entweder in Realschulen umgewandelt werden - sie werden 
dann echte beitragsberechtigte Ersatzschulen - oder sie verlieren, falls 
sie in der bisherigen Form weiterbetrieben werden sollen, den Anspruch 
auf Zuschüsse gemäß dieser Bestimmung. Sie sind dann wie jede Er
gänzungsschule nur im Rahmen des § 28 Abs. 3 des Privatschulgesetzes 
bezusclius:;ungsfähig. Von dieser Vorschrift werden lediglich zwei private 
Miidchenmittelschulen in der Pfalz betroffen. 
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